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Neugierige Kreisverwaltung
Eine Bruderschaft unseres Bundes erhielt kürzlich ein Anschreiben ihrer Kreisverwaltung mit folgendem Inhalt:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
infolge der Neuregelung des § 4 Abs. 4 WaffG wurde festgestellt, dass die Waffenerlaubnisbehörde das Fortbestehen eines waffenrechtlichen Bedürfnisses zum Besitz von privaten Schusswaffen auch nach einem Zeitraum von drei drei Jahren überprüfen kann.
Aufgrund der Vorkommnisse in Lörrach wurde festgestellt, dass die Täterin (Spotschützin) über private Waffen- und Munitionsbesitz verfügte, obwohl sie schon über 10 Jahre nicht mehr in einer schießsportlichen Vereinigung aktiven Schießsport betrieben hat. Ein solcher Zustand ist nicht haltbar und auch durch keine Regelung im Waffengesetz abgedeckt.
Sowohl in Ihrem Vereinsinteresse als auch in unserem waffenrechtlichen Interesse bitten wir um Vorlage einer aktuellen Mitgliederliste. Anhand dieser Liste beabsichtigen wir dann mit unseren gespeicherten Daten einen Abgleich hinsichtlich von Waffenbesitzkarteninhabern durchzuführen.
Durch diese Überprüfung werden auch Sie als Schießsportverein künftig in der Lage versetzt, über den genauen Datenbestand von  privaten Waffenbesitzern in Ihrem Verein zu verfügen. In Zusammenarbeit mit Ihnen als Vereinsführung wird es dann auch möglich sein, zielgerichtete Bedürfnisüberprüfungen vorzunehmen.
Ein Exemplar dieses Schreibens bitten wir im Schützenhaus auszuhängen, damit gewährleistet wird, dass Waffenbesitzkarteninhaber über dieses künftige Verfahren Kenntnis erlangen.“
Nachdem die Bruderschaft dieser Aufforderung nicht nachkam, erhielt sie folgende Erinnerung:
„Wir erinnern nochmals freundlichst (!) an die Vorlage der Vereins-Mitgliederliste der Schützenbruderschaft. Bisher wurden 24 Vereins-Mitgliederlisten ohne Einwände der Vereine überprüft. In den Fällen, wo uns, aus welchem Gründen auch immer, die Listen nicht vorgelegt wird, müssen die einzelnen Vereinsmitglieder ab den Monat März 2011 mit kostenpflichtigen Hauskontrollen oder aber dem Widerruf der Waffenbesitzkarten und Abgabe der Waffen im Rahmen des Sofortvollzugs nach dem neuen Waffenrecht rechnen.“
In dieser Lage wandte sich die Bruderschaft an die Bundesgeschäftsstelle des Bundes mit der Bitte um Hilfe. Der Bundesjustitziar RA Hermann-Josef Pierenkemper unterzieht diesen Versuch der Kreisverwaltung folgender Bewertung:
„Die Aufforderung dr Kreisverwaltung, eine aktuelle Mitgliederliste ihres Vereins vorzulegen, um damit eine weitere Bedürfnisüberprüfung von Inhabern von Waffenbesitzkarten nach § 4 Abs. 4 WaffG vorzunehmen und mit gespeicherten Daten der Waffenbehörde abzugleichen, halte ich für rechtswidrig.
Das Waffengesetz stellt an die Erhebung und Überprüfung von personenbezogenen Daten ohne die Mitwirkung und Benachrichtigung des Betroffenen hohe Anforderungen. Nach § 43 Abs. 1 WaffG dürfen nur Behörden in den Fällen des § 5 Abs. 5 und § 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 WaffG personenbezogene Daten ohne Mitwirkung des Betroffenen erheben. Behörden im Sinne von § 34 Abs. 1 WaffG sind das Bundeszentralregister, das Erziehungsregister, das staatsanwaltliche Verfahrensregister und die örtliche Polizeidienststelle. Nur für diese Behörden wird der rechtsstaatliche Grundsatz durchbrochen, dass personenbezogenen Daten beim Betroffenen nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz selbst zu erheben sind. Das gleiche gilt für die Übermittlung von personenbezogenen Daten, § 43 Abs. 2 WaffG. Daher muss sich der Kreis an das Bundesdatenschutzgesetz bzw. an die Datenschutzgesetze der Länder halten, die gleichlautende Vorschriften enthalten. Nach §§ 13 Abs. 2 4a Bundesdatenschutzgesetz dürfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung des Betroffenen erhoben und verarbeitet werden. Anzeigepflichten nach § 37 WaffG als Besitzer von Waffen und Munition, deren Erwerb der behördlichen Erlaubnis bedürfen, treffen nur den Waffenbesitzer selbst.
Auch auf § 39 Abs. 1 WaffG kann sich die Ordnungsbehörde nicht berufen. Danach hat derjenige, der eine Schießstätte betreibt, eine Schießstätte benutzt oder in ihr die Aufsicht führt, Veranstaltungen zur Ausbildung im Verteidigungsschießen durchführt oder sonst den Besitz über Waffen und Munition ausübt, der zuständigen Behörde auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Auskunft bedeutet die Beantwortung von im Einzelfall gestellten Fragen und soweit der Besitz des Schießstättenbetreibers von Waffen und Munition betroffen ist. Auskünfte, die der Allgemeinen Ausforschung dienen, dürfen nicht verlangt werden (vgl. Heller/Soschinka Waffenrecht, 2. Auflage, Randnummer 2205).
Wenn der Kreis nun mit Schreiben vom 08.12.2010 androht, ab März 2011 Kontrollen nach § 36 WaffG durchführen zu wollen, so hat dies mit einer Bedürfnisbescheinigung im Sinne von § 4 WaffG erst einmal grundsätzlich nichts zu tun. Nach § 36 WaffG können Kontrollen nur durchgeführt werden, wenn begründete Zweifel an der ordnungsgemäßen Verwahrung von Waffen und Munition bestehen. Wer als Betroffener auf schriftliche Anfragen der Ordnungsbehörden nicht reagiert, kann sich einen solchen begründeten Zweifel einhandeln. Ich empfehle daher, ihre Sportschützen, die eine WBK besitzen, entsprechend zu unterrichten.
Ein Hinweis auf die Kosten: das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass die Waffenbehörde berechtigt ist, von Inhabern einer waffenrechtlichen Erlaubnis für die alle drei Jahre stattfindende Regelprüfung seiner Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung eine Gebühr zu verlangen. Rechtsgrundlage für den Gebührenbescheid ist Abschnitt III Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses zur Waffenkostenverordnung. Danach werden für sonstige Amtshandlungen, insbesondere Prüfungen und Untersuchungen, die auf Veranlassung des Gebührenschuldners vorgenommen werden, Gebühren erhoben. Gebührenrechtlicher Veranlasser ist auch derjenige, in dessen Pflichtenkreis die Amtshandlung vorgenommen wird. Den Inhabern einer waffenrechtlichen Erlaubnis trifft die Pflicht, sich so zu verhalten, dass keine Zweifel an seiner Eignung aufkommen. Wegen dieser an die Gefährlichkeit von Waffen anknüpfenden Pflichtenstellung des Erlaubnisinhabers fällt auch die Überprüfung seiner Zuverlässlichkeit und persönlichen Eignung in seinen Verantwortungsbereich und wird von ihm Sinne des Gebührentatbestands veranlasst (BVerwG 6 C 30.08. – Urteil vom 1. September 2009). Ihre Schützen müssen daher für die Bedürfnisüberprüfungen der Ordnungsbehörden zahlen.“ 

